


 

 

 

Elektronische beglaubigte Abschrift 
gem. § 39a, 42 BeurkG 

 

 

Durch die beigefügte qualifizierte elektronische Signatur beglaubige ich, dass es sich bei dem 

vorstehenden elektronischen Dokument um die inhaltsgleiche Wiedergabe des mir im Origi-

nal vorliegenden Papierdokuments handelt.  

  

Hamburg, 27. März 2018 

 

 

Dr. Martin L. Kochheim, Notar 


